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Informationen bei wetterbedingten Beeinträchtigungen in der Schülerbeförderung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die folgenden Informationen bitte ich zur Kenntnis zu nehmen. Die Schulen werden gebeten, den Inhalt dieses 
Schreibens in geeigneter Weise an die Erziehungsberechtigten weiterzuleiten. 
 
In den Wintermonaten ist mit Witterungsverhältnissen zu rechnen, die die Schülerbeförderung erschweren.  
Auch wenn der Winterdienst ständig im Einsatz ist, um die Straßen für den ÖPNV schnee- und eisfrei zu halten, 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch plötzlich auftretende Schnee- und Eisglätte Behinderungen 
entstehen können, die zu Zeitverzögerungen oder einen Ausfall führen. 
  
Eine generelle Unterrichtsbefreiung wegen widriger Verkehrs- oder Wetterverhältnisse gibt es nicht, es sei denn, 
die Bezirksregierung Köln legt ein ruhen des Präsenzbetriebes in Schulen aufgrund des Erlasses „Regelungen zu 
schulischen Maßnahmen bei Unwetterwarnungen und extremen Wetter-Ereignissen“ fest. 
 
Rechtlich liegt es im Ermessen der Eltern bzw. der volljährigen Schüler/innen zu entscheiden, ob der Weg zur 
Schule und wieder zurück nach Hause ohne Gefährdung der Sicherheit zumutbar ist. Wird sich gegen eine 
Teilnahme am Unterricht entschieden, ist die Schule umgehend zu informieren. 
 
Über die Homepage der RSVG (https://www.rsvg.de/verkehrslage) können Sie sich bei schwierigen 
Witterungsbedingungen über die aktuellen Verkehrsmeldungen informieren. 
 
Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Gez. Bönisch 

http://www.windeck-bewegt.de/
https://www.rsvg.de/verkehrslage

